
Pflichtteil §§ 2303—2310

das Vermächtnis ausschlägt. Schlägt er nicht aus, so steht 
ihm ein Eecht auf den Pflichtteil nicht zu, soweit der Wert 
des Vermächtnisses reicht; bei der Berechnung des Wertes 
bleiben Beschränkungen und Beschwerungen der im § 2306 
bezeichneten Art außer Betracht.

(2) Der mit dem Vermächtnisse beschwerte Erbe kann 
den Pflichtteilsberechtigten unter Bestimmung einer an
gemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme des Ver
mächtnisses auffordern. Mit dem Ablaufe der Frist gilt das 
Vermächtnis als ausgeschlagen, wenn nicht vorher die An
nahme erklärt wird.

§ 2308
(1) Hat ein Pflichtteilsberechtigter, der als Erbe oder als 

Vermächtnisnehmer in der im § 2306 bezeichneten Art be
schränkt oder beschwert ist, die Erbschaft oder das Ver
mächtnis ausgeschlagen, so kann er die Ausschlagung an
fechten, wenn die Beschränkung oder die Beschwerung zur 
Zeit der Ausschlagung weggefallen und der Wegfall ihm 
nicht bekannt war.

(2) Auf die Anfechtung der Ausschlagung eines Ver
mächtnisses finden die für die Anfechtung der Ausschlagung 
einer Erbschaft geltenden Vorschriften entsprechende An
wendung. Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegen
über dem Beschwerten.

§ 2309
Entferntere Abkömmlinge und die Eltern des Erblassers 

sind insoweit nicht pflichtteilsberechtigt, als ein Abkömm
ling, der sie im Falle der gesetzlichen Erbfolge ausschließen 
würde, den Pflichtteil verlangen kann oder das ihm Hinter- 
laseene annimmt.

§ 2310
Bei der Feststellung des für die Berechnung des Pflicht

teils maßgebenden Erbteils werden diejenigen mitgezählt, 
welche durch letztwillige Verfügung von der Erbfolge aus
geschlossen sind oder die Erbschaft ausgeschlagen haben 
oder für erbunwürdig erklärt sind. Wer durch Erbverzicht 
von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen ist, wird nicht 
mitgezählt.
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